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§ 24 Bgld. ADG Diskriminierung

Bgld. ADG - Burgenlandisches Antidiskriminierungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aus einem der Grinde des§ 1 Abs. 2in einer
vergleichbaren Situation eine weniger glinstige Behandlung als eine andere Person erfahrt, erfahren hat oder erfahren
wurde.

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder
Malinahmen Personen, die einer ethnischen Gruppe angehdren, oder Personen mit einer bestimmten Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung
gegenUber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen kdnnen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmaRiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung
dieses Zieles angemessen und erforderlich.

(3) Unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen sind auch gegentuber juristischen Personen verboten, wenn eine
Diskriminierung der diesen zugehorigen natirlichen Personen aus einem der Grinde des8& 1 Abs. 2im
Zusammenhang mit der Tatigkeit der juristischen Person vorliegt.

(4) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskriminierung vor.

(5) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhéltnisses zu einer Person wegen
deren ethnischer Zugehorigkeit, deren Religion oder Weltanschauung, deren Behinderung, deren Alters oder deren
sexuellen Orientierung diskriminiert wird.

In Kraft seit 15.03.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_adg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_adg/paragraf/1
file:///

	§ 24 Bgld. ADG Diskriminierung
	Bgld. ADG - Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz


